
 
Mitteilung  

Landesregierung 
Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie  

hier: 
Information des Landtags über Beschlüsse der Landesregierung  
nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Erlass infektionsschützender  
Maßnahmen vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 922) 
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des Landtags (§ 3 Abs. 3 Satz 2) vor. 
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Sechste Verordnung zur Änderung der Coronavirus-
Basisschutzmaßnahmenverordnung 

 
Vom 9. September 2022 

 
Aufgrund des 

 
1.   
 a) § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28 und 28a Abs. 7 Satz 1 und 3 in Ver-

bindung mit den Abs. 3, 5 und 6 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2022 
(BGBl. I S. 938),  

 
 b) § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28c Satz 4 des Infektionsschutzgesetzes in 

Verbindung mit § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 8. Mai 2021 V1), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 18. März 2022 (BGBl. I S. 478), 

 
 c) § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 29 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes, 
 
2. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 
14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. September 2021 (GVBl. S. 622), 

 
3. § 22 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 

vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. 
Dezember 2021 (GVBl. S. 992),  

 
verordnet die Landesregierung: 
 

 

Artikel 1) 

 
Änderung der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung 

 
In § 8 Satz 2 der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung vom 29. März 

2022 (GVBl. S. 170), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. August 2022 
(GVBl. S. 429), wird die Angabe „11. September“ durch „30. September“ ersetzt. 

 
 

Artikel 2 
 

Begründung 
 

Die Begründung nach § 28a Abs. 7 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 5 Satz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes ergibt sich aus der Anlage. 
 

) Ändert FFN 91-69 

Anlage

https://www.juris.de/r3/document/BJNR104510000BJNE004505116/format/xsl/part/S?oi=faHps8TfE2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D


 
 

Artikel 3 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 11. September 2022 in Kraft.  
 

 
 
 
 
Wiesbaden, den 9. September 2022 

 
 

Hessische Landesregierung 
 
 
 Der Ministerpräsident In Vertretung des 
  Ministers für Soziales und Integration 

  die Ministerin 
  für Wissenschaft und Kunst 

 gez. Rhein gez. Dorn-Rancke 

  Der Minister 
  des Innern und für Sport 

  gez. Beuth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anlage 

Begründung 

 
 
Mit der vorliegenden Verordnung wird die Geltungsdauer der Coronavirus-

Basischutzmaßnahmenverordnung bis Ende September 2022 verlängert. Das aktuel-

le Infektionsgeschehen und die hierdurch bedingte Belastung des Gesundheitssys-

tems lassen eine Fortschreibung der sogenannten Basisschutzmaßnahmen aus dem 

Katalog des § 28a Abs. 7 IfSG nach wie vor als notwendig erscheinen. Erforderlich 

bleiben weiterhin auch die Bestimmungen zur Isolation infizierter Personen sowie 

Regelungen zur Arbeitsaufnahme in vulnerablen Einrichtungen nach einer überstan-

denen Infektion.  

 
Die Hospitalisierungsinzidenz bewegt sich nach wie vor auf einem Niveau, das eine 

Fortschreibung der niedrigschwelligen Schutzmaßahmen gebietet. Daneben ist ein 

nicht unerhebliches Infektionsgeschehen zu verzeichnen. Mit Stand 8. September 

2022 liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 

in sieben Tagen landesweit bei 250,6. Mit Stand vom 6. September 2022 werden 72 

COVID-19-Patientinnen und -Patienten intensivmedizinisch betreut. Eine Woche zu-

vor waren es 87. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt in Hessen derzeit bei 2,72 pro 

100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, eine Woche zuvor lag der Wert bei 2,73 

pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.  

 

Vor diesem Hintergrund besteht weiterhin Anlass, besonders vulnerable Gruppen mit 

signifikant erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf im Fall einer Infek-

tion und Einrichtungen zu schützen. Die Landesregierung erhält daher die getroffe-

nen Schutzmaßnahmen, d.h. die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in 

vulnerablen Einrichtungen und im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Test-

pflichten in vulnerablen Einrichtungen, aufrecht. Aufgrund der oft räumlichen Enge 

sowie der hohen Fluktuation in den Fahrzeugen des öffentlichen Personennahver-

kehrs ist dort angesichts des immer noch relevanten Infektionsgeschehens eine 

Maskenpflicht nach wie vor erforderlich, insbesondere auch zum Schutz vulnerabler 

Personen, soweit diese auf die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs an-

gewiesen sind. Die Regelung steht im Einklang mit der bundesrechtlichen Maskena-



nordnung im Fernverkehr sowie den Regelungen der benachbarten Länder zum öf-

fentlichen Nahverkehr, was eine einheitliche Handhabung gewährleistet.  

 

Angesichts der hohen Ansteckungsfähigkeit der vorherrschenden Omikron-Variante 

BA5 ist auch eine Fortschreibung der Isolationsanordnung für infizierte Personen 

(basierend auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts) notwendig und verhält-

nismäßig. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die vergleichsweise kurze Isolati-

onsdauer von grundsätzlich fünf Tagen sowie die Möglichkeit für die Gesundheitsäm-

ter, Ausnahmen von der Absonderungspflicht zu genehmigen und Auflagen anzuord-

nen und so etwaige Härtefälle, insbesondere aber die besonderen Belange der KRI-

TIS-Bereiche und vulnerablen Einrichtungen, zu berücksichtigen. 

 

Zum Schutz besonders vulnerabler Personen ist schließlich weiterhin erforderlich, 

dass nach einer Infektion zur Wiederaufnahme einer Tätigkeit mit Kontakt zu beson-

ders vulnerablen Personen in entsprechenden Einrichtungen dem zuständigen Ge-

sundheitsamt ein aussagekräftiger negativer Test vorgelegt wird; auch insoweit be-

steht die Möglichkeit von Ausnahmen im Einzelfall, insbesondere zur Aufrechterhal-

tung der Patientenversorgung. 

 

Im Übrigen wird auf die Begründung der Verordnung zum Basisschutz der Bevölke-

rung vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus und zur Aufhebung der Coronavi-

rus-Schutzverordnung vom 29. März 2022 (GVBl. S. 170), die Begründung der Ver-

ordnung zur Änderung der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung vom 27. 

April 2022 (GVBl. S. 226), die Begründung der Zweiten Verordnung zur Änderung 

der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung vom 24. Mai 2022 (GVBl. S. 

349), die Begründung der Dritten Verordnung zur Änderung der Coronavirus-

Basisschutzmaßnahmenverordnung vom 20. Juni 2022 (GVBl. S. 374), die Begrün-

dung der Vierten Verordnung zur Änderung der Coronavirus-

Basisschutzmaßnahmenverordnung vom 18. Juli 2022 (GVBl. S. 420) sowie die Be-

gründung der Fünften Verordnung zur Änderung der Coronavirus-

Basisschutzmaßnahmenverordnung vom 12. August 2022 (GVBl. S. 429) verwiesen. 
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